
Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und öffentliche Auslage des
Haushaltsplanes 2024 des Gemeindeverwaltungsverbands Raumschaft Triberg

Gemäß § 81 Absatz 3 GemO wird öffentlich bekanntgemacht:

Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbands
Raumschaft Triberg für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am
27.11.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 2.645.950

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 2.645.950-

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 0

1 .4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0

1 .5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 0

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.622.350

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2 317 250-

von
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts

305 100(Saldo aus 2.1 und 2.2) von

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 700.000

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 1 .270.000-

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus
570 000

Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von . -

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 264 900-
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 570.000

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 305.100-

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus
264 900Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 0Saldo_des_Finanzhaushalts_(Saldo_aus_2.7_und_2.10)_von



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und
lnvestitionsförderungsmal3nahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 550.000 EU R.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und 1 nvestitionsförderungsmaßnahmen belasten
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EU R.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

§ 5 Finanzierung

Zur Finanzierung von Investitionen ist eine Mischfinanzierung aus Investitionsumlage und Krediten
vorgesehen.

Von den beteiligten Gemeinden werden, soweit nicht eine Spitzabrechnung mit einer der beteiligten
Gemeinden erfolgt, folgende Umlagen erhoben:

Allgemeine Verbandsumlage 32.105€ 21.127€ 91.100€

Realschulkostenumlage 53.434€ 20.431 € 132.800€

Gymnasiumkostenumlage

Abwasserkostenumlage

_________________________________________________

Zwischensumme Verwaltungs

kostenumlage

_________________________________________________

Allgemeine Verbandsinvestitionsumlage

Realschulinvestitionsumlage

Gymnasiuminvestitionsumlage

Abwasserinvestitionsumlage

___________________________________________________

Zwischensumme

Investitionsumlage

_______________________________________________

AFA-Umlage Verband

AFA-Umlage Realschule

AFA-Umlage Gymnasium

AFA-Umlage Abwasser

_____________________________________________

Zwischensumme

AFA-Umlage

________________________________________

Zinsumlage

_________________________________________________

Zwischensumme

Zinsumlage

Triberg Schonach Schönwald

38.668 €

58.935 €

0€

378.088 €

Gesamt

0€

349.929 €

0€

210.633€

0€

938.650 €

475.691 € 435.468€ 252.191 € 1.163.350€

0€ 0€ 0€ 0€

2.219€ 2.012 € 769€ 5.000€

2.758€ 1.370€ 872€ 5.000€

4.900€ 3.200€ 1.900€ 10.000€

9.877 € 6.582 € 3.541 € 20.000 €

631€ 524€ 345€ 1.500€

5.281 € 4.788 € 1.831 € 1 1.900 €

4.633 € 2.302 € 1 .465 € 8.400 €

138.621€ 90.528€ 53.751 € 282.900€

149.166€ 98.142€ 57.392€ 304.700€

34.790€ 22.720€ 13.490€ 71.000€

34.790 € 22.720 € 13.490 € 71 .000 €

Gesamtumlage 669.524 € 562.912 € 326.614 € 1.559.050 €



Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder auf Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4
Absatz 4 und 5 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit
der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber dem Gemeindeverwaltungsverband Raumschaft Triberg
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dieser
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Die Vorlage und Gesetzesmäßigkeit wurde mit Schreiben vom 15.01 .2024 von der Rechtsaufsichtsbehörde
genehmigt.

Der Haushaltsplan 2024 liegt in der Zeit vom 02.02.2024 bis 01.03.2024 je einschließlich auf den
Rechnungsämtern der Stadt Triberg im Schwarzwald, der Gemeinde Schonach im Schwarzwald und der
Gemeinde Schönwald im Schwarzwald (Vorzimmer des Bürgermeisters) während der üblichen
Dienstzeiten zur Einsichtnahme aus.

Triberg

;•.


